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A.1 Organisieren eines sicheren Schulbetriebes 

o 1.1.40 Werden die Ersthelferinnen und Ersthelfer ausgebildet bzw. in angemessenen Zeiträumen fortgebildet? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Die Aus- und Fortbildung für Ersthelferinnen und Ersthelfer wird von den ermächtigten Stellen bzw. Erste-Hilfe-
Organisationen angeboten. Unter anderem sind dies: das Deutsche Rote Kreuz, die Malteser, die Johanniter, der Arbeiter-Samariter-
Bund und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. 

Die Kosten der Aus- und Fortbildung im Rahmen der zwischen dem Kultusministerium und der Unfallkasse Hessen vereinbarten 
Regelungen übernimmt die Unfallkasse Hessen. Die Abwicklung erfolgt über ein Gutscheinverfahren. 

Die Grundausbildung von Ersthelfern dauert 9 Unterrichtseinheiten (9 x 45 Minuten).  

Ausgebildete Ersthelferinnen und Ersthelfer müssen im Abstand von zwei Jahren an einem Erste-Hilfe-Training teilnehmen, Dauer: 
9 Unterrichtseinheiten (9 x 45 Minuten).  

 

Organisatorischer Tipp:  

Schulleitungen eines Standortes sollten frühzeitig den jeweiligen Bedarf an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Ersten Hilfe abklä-
ren. Sofern entsprechender Fortbildungsbedarf (Gruppengröße in der Regel zwischen 10 und 15 Personen) am Standort vorhanden 
ist, bieten die Erste-Hilfe- Organisationen vielerorts entsprechende Kurse speziell für die Zielgruppe Lehrkräfte/Schülerinnen/ Schüler 
an.  

Hierdurch kann eine zielgruppenspezifische Aus- und Fortbildung gewährleistet werden. 
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A.1 Organisieren eines sicheren Schulbetriebes 

o 1.1.41 Ist die Zuständigkeit für den Brandschutz in der Schule geregelt und bekannt? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Der Arbeitgeber/Unternehmer ist nach § 3 (1) des Arbeitsschutzgesetzes verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschut-
zes zu treffen, die zur Erhaltung der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit notwendig sind.  

Dies beinhaltet auch Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz. 

Getroffene Maßnahmen sind auf deren Wirksamkeit zu überprüfen. Entscheidend für die Wirksamkeit solcher Maßnahmen in Schulen 
ist die Abstimmung zwischen der Schulleitung und dem zuständigen Sachkostenträger. 

In Schulen ist die Schulleitung für die Festlegung und Durchführung von organisatorischen und personellen Regelungen zum vorbeu-
genden Brandschutz verantwortlich.  

Hierzu gehört auch, dass der Schulleitung die Ansprechpartner und Verantwortlichen für den vorbeugenden Brandschutz, z. B. 

− beim Sachkostenträger 

− bei der örtlichen Feuerwehr 

− Brandschutzbeauftragte/r der Schule (innerer und äußerer Schulbereich) 

bekannt sind.  

Zwischen allen Beteiligten sind die Zuständigkeiten zu klären. 

Die Schulleitung benennt zu ihrer Unterstützung geeignete Lehrkräfte (z. B. Brandschutzbeauftragte) und integriert diese in das schul-
interne Krisenteam.  

Die Übertragung der Aufgaben und Zuständigkeiten hat schriftlich zu erfolgen und ist dem Kollegium und dem Sachkostenträger be-
kannt zu geben.  

Die beauftragte Lehrkraft unterstützt die Schulleitung bei der Durchführung notwendiger Maßnahmen (z. B. Alarmübungen). 

Sofern der Sachkostenträger eine(n) eigene(n) Brandschutzbeauftragte(n) für den äußeren Schulbereich benennt (z. B. Hausmeis-
ter/in, Schulsekretär/in), hat diese Benennung ebenfalls schriftlich zu erfolgen.  

Die Schulleitung ist hiervon zu benachrichtigen, um die Zusammenarbeit aller Verantwortlichen zu gewährleisten. 
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A.1 Organisieren eines sicheren Schulbetriebes 

o 1.1.42 Werden alle technischen Einrichtungen zum Brandschutz den Vorschriften entsprechend regelmäßig überprüft? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Hinsichtlich der Prüfung von sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen des vorbeugenden Brandschutzes (vor Inbetriebnah-
me und danach in regelmäßigen Abständen) sind die diesbezüglichen Auflagen in der Baugenehmigung zu beachten.  

Es wird empfohlen, diese Anlagen und Einrichtungen in jedem Falle durch befähigte Personen in regelmäßigen Abständen überprüfen 
zu lassen. 

Nach modernem Arbeitsschutzverständnis (vgl. Betriebssicherheitsverordnung) sind Prüffristen in der Regel vom Betreiber (Sachkos-
tenträger) auf der Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung festzulegen. 

Entgegen dieser grundsätzlichen Vorgehensweise werden im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes aufgrund des hohen Gefähr-
dungspotenzials Prüffristen vielfach verbindlich vorgegeben. 

So gilt beispielsweise für die Prüfung von bauordnungsrechtlichen Sicherheitsbeleuchtungen eine jährliche Prüffrist, für tragbare Feu-
erlöscher eine Prüffrist von zwei Jahren. 

Je nach den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung oder Bedienungsanleitung können kürzere Fristen erforderlich sein. Im Einzelfall 
sind Herstellerangaben über Prüffristen zu beachten.  

Die Schulleitung muss die Durchführung der Prüfung und Einhaltung der Prüffristen einfordern. 

Über das Ergebnis durchgeführter Prüfungen sind Prüfbescheinigungen zu erstellen.  

Soweit die Prüfung von befähigten Personen durchgeführt wird, ist das Ergebnis aufzuzeichnen. Die Schulleitung ist über das Ergebnis 
der Prüfungen zu informieren. 

Werden bei einer Prüfung gravierende bauliche oder technische Mängel festgestellt, durch die Beschäftigte, Schülerinnen und Schüler 
oder Dritte gefährdet werden können, so sind diese durch die Schulleitung unverzüglich dem zuständigen Sachkostenträger zu mel-
den. Dieser ist für deren Beseitigung verantwortlich. 

Für die Beseitigung organisatorischer Mängel ist die Schulleitung verantwortlich. 
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A.1 Organisieren eines sicheren Schulbetriebes 

o 1.1.43 Ist in der Schule ein Alarmplan vorhanden? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Ein Alarmplan (einschließlich Flucht- und Rettungsplan) ist eine Zusammenfassung von Anweisungen und Ratschlägen für das Verhalten im Brandfall 
und für Selbsthilfemaßnahmen.  

Er muss für den Gefahrenfall alle einsatztaktischen und organisatorischen Maßnahmen enthalten. Hierbei sind die lokalen Gegebenheiten zu berück-
sichtigen. Des Weiteren ist es zweckmäßig, im Alarmplan auch Anweisungen für die Brandverhütung und Selbstrettung zu integrieren. 

Die Schulleitung hat in Abstimmung mit dem Schulträger und der örtlichen Feuerwehr einen Alarmplan (sinnvoller Weise mit Flucht- und Rettungs-
plan) für den Brandfall zu erstellen.  

Hierbei empfiehlt sich in Anlehnung an DIN 14096 „Brandschutzordnung“ eine Dreiteilung.  

− Teil A richtet sich an alle Personen, die sich in der Schulanlage, wenn auch nur kurzfristig, aufhalten (z. B. Besucher, Eltern). 

− Teil B richtet sich an Personen, die sich regelmäßig in der Schule aufhalten z. B. Lehrkräfte, Schüler, Betreuungskräfte).  

− Teil C richtet sich an Personen mit besonderen Aufgaben (Schulleitung, Hausmeister, Brandschutzbeauftragter, Sicherheitsbeauftragte). 

Der Flucht- und Rettungsplan enthält mindestens: 

− die Fluchtwege für jeden Unterrichtsraum 

− den Lageplan der Sammelplätze außerhalb des Gebäudes 

− die Lage und die Anzahl der Feuerlöscheinrichtungen 

− den Lageplan der gefährlichen Stoffe und Behälter 

− geeignete Räume für die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und sonstigen Bediensteten der Schule im Falle kern-
technischer Unfälle 

− die Standorte der Notfalltelefone und Anleitungen zu deren Bedienung. 

Der Alarmplan mit Flucht- und Rettungsplan ist in den Krisenplan zu integrieren und bei Veränderungen unverzüglich zu aktualisieren.  

Sämtliche schulischen Bediensteten sind über die Inhalte des Alarmplans (z. B. bei Gesamtlehrerkonferenzen) zu informieren. 
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A.1 Organisieren eines sicheren Schulbetriebes 

o 1.1.44 Sind in großen Schulen und Schulzentren an zentralen Stellen Übersichtspläne der Flucht- und Rettungswege, Melde- und Löscheinheiten, Lager-
plätze für Gefahrstoffe etc. ausgehängt? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Unter Punkt 1.1.43 wurde die Verpflichtung der Schulleitung zur Erstellung eines Alarmplans erläutert. 

Ebenso wurde auf die Notwendigkeit zur Information über Inhalte des Alarmplans für sämtliche Personengruppen hingewiesen, die 
sich regelmäßig in der Schule aufhalten. 

Da sich in der Schule jedoch auch andere Personen (z. B. Besucher, Eltern, Fremdfirmen, externe Nutzer etc.) aufhalten können, die 
diese Informationen nicht erhalten haben, ist es sinnvoll und teilweise auch erforderlich entsprechende Hinweise in der Schule auszu-
hängen. 

In größeren Schulen bzw. Schulen mit unübersichtlichen oder weit verzweigten Gebäudeteilen wird dementsprechend gefordert, an 
zentralen Stellen (z. B. in Eingangsbereichen, Aulen, Fluren, Treppenhäusern etc.) einen Übersichtsplan der örtlichen Flucht- und Ret-
tungswege sowie der Standorte von Alarmierungs- und Meldeeinrichtungen, Löscheinheiten, Erste-Hilfe-Materialien, Sammelplätzen, 
sicheren Bereichen etc. gut sichtbar auszuhängen.  

Dieser Übersichtsplan sollte, soweit in der Schule vorhanden, auch die Örtlichkeiten (Fachräume, Sammlungsräume, Lagerräume etc.) 
beinhalten, in denen gefährliche Stoffe und Behältnisse z. B. hochentzündliche, brennbare Flüssigkeiten oder explosionsfähige Chemi-
kalien, Druckgasflaschen) gelagert werden. 

Im Brandfall können sich hierdurch die Einsatzkräfte (Feuerwehr und Rettungsdienste) über besonders gefährliche oder problemati-
sche Bereiche informieren.  

In Schulzentren kann im Einzelfall ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 erforderlich sein. 

Anmerkung: Unabhängig vom Übersichtsplan sollten der Feuerwehr von der Schulleitung die Lagerplätze für Gefahrstoffe (im Bereich 
Naturwissenschaften, Technik- oder Kunstunterricht, Werkstätten und Laboratorien usw.) einschließlich der Mengenangaben der ma-
ximal vorhandenen Gefahrstoffe ausgehändigt werden (z. B. nach Erstellung des Alarmplans).  

In der Schule vorhandene Gefahrstoffkataster geben einen Überblick über vorhandenen Gefahrstoffe und Stoffmengen. 
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A.1 Organisieren eines sicheren Schulbetriebes 

o 1.1.45 Sind auf jedem Stockwerk und für jedes Klassenzimmer die erforderlichen Aushänge vorhanden, mit der Feuerwehr abgestimmt und den Nutzern 
bekannt?  

Erläuterung Weitere Informationen 

In schulischen Gebäuden müssen auf jedem Stockwerk und für jedes Klassenzimmer mindestens zwei günstig gelegene, voneinander 
unabhängige Flucht- und Rettungswege vorhanden sein.  

Die Anordnung und Abmessungen sind abhängig von der Schulgröße, Nutzungsart, Einrichtung und der höchstmöglichen Anzahl der 
dort anwesenden Personen. Flucht- und Rettungswege müssen auf möglichst kurzem Wege ins Freie oder, falls dies nicht möglich ist, 
in gesicherte Bereiche führen.  

Verantwortlich für den baulichen vorbeugenden Brandschutz an Schulen ist der zuständige Sachkostenträger. Ihm obliegt die Einhal-
tung aktueller baulicher Anforderungen. 

Der erste notwendige Flucht- und Rettungsweg muss in jedem Falle baulicher Art sein. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
diese Forderung in jeder Schule (z. B. über Haupteingänge, Haupttreppenhäuser, Flure) erfüllt ist.  

In Schulneubauten und Schulen mit nicht geringer Höhe über 8 m Brüstungshöhe) muss auch der zweite Flucht- und Rettungsweg 
baulicher Art sein.  

Für Fachräume mit erhöhter Brandgefahr müssen mindestens zwei sichere Fluchtmöglichkeiten vorhanden sein. Dies ist erfüllt, wenn 
bei Fachräumen die Ausgänge günstig, möglichst weit auseinander gelegen sind. Als zweiter Ausgang ist auch der Ausstieg aus einem 
geeigneten Fluchtfenster zulässig, wenn dieser eine sichere Fluchtmöglichkeit bietet (z. B. im Erdgeschoss). 

Falls es die örtlichen Verhältnisse (Geschosshöhe, Schülerzahl, Rettungsgeräte, Leistungsfähigkeit der Feuerwehr) zulassen, wird als 
zweiter notwendiger Flucht- und Rettungsweg auch ein Fluchtfenster im Erdgeschoss bzw. bei Schulen geringer Höhe (bis 8 m Brüs-
tungshöhe) die Rettung über geeignete Rettungsfenster mittels tragbarer Leitern akzeptiert. 

Dieser Sachverhalt ist im Einzelfall durch den zuständigen Sachkostenträger mit der örtlichen Feuerwehr oder der Behörde des vor-
beugenden Brandschutzes (z. B. im Rahmen einer Begehung oder Brandverhütungsschau) verbindlich abzuklären und der Schullei-
tung mitzuteilen.  

Empfohlen werden gemeinsame Begehungen von Sachkostenträger und Schulleitung 
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A.1 Organisieren eines sicheren Schulbetriebes 

o 1.1.46 Gibt es ein unverwechselbares Alarmsignal für den Brandfall, kann es überall gehört werden und ist die Bedeutung des Signals allen bekannt? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Wichtigstes Ziel im Falle eines Brandes ist die rasche Räumung der betroffenen Gebäude bzw. Gebäudeteile.  

Erster erforderlicher Schritt hierzu ist die Einleitung der Räumung durch die Auslösung des Feueralarms. 

Aus diesem Grund muss in jeder Schule ein unverwechselbares Alarmsignal für den Brandfall vorhanden sein, das sich deutlich vom 
normalen Stunden- oder Pausenzeichen sowie anderen Notfallsignalen (z. B. Alarmierung bei Amoklauf) unterscheidet. 

Hierzu sind in den Schulen zumeist elektrische Alarmierungseinrichtungen vorhanden. Für das Vorhandensein und die Funktionsfähig-
keit der Alarmierungseinrichtung ist der zuständige Sachkostenträger verantwortlich. Dem Schulträger wird empfohlen, neben den 
elektrischen Alarmeinrichtungen eine netzunabhängige Einrichtung (z. B. Handsirene, Megaphon oder Gong) und ein netzunabhängi-
ges Rundfunkgerät bereitzustellen. 

Desweiteren muss eine Notrufeinrichtung (Notfalltelefon mit freigeschalteter Amtsleitung) vorhanden sein, die während der schulischen 
Betriebszeiten jederzeit zugänglich ist.  

Die Notrufnummern (Feuerwehrleitstelle 112, Polizei 110, Rettungsleitstelle __________etc.) sowie ein Hinweis auf den nächsten 
Feuermelder (soweit vorhanden) sind an geeigneter Stelle gut sichtbar neben dem Telefon anzubringen. 

Das Alarmsignal muss überall (auch in entlegenen Gebäudeteilen, Kellerräumen, Musikräumen einschließlich eventueller Proberäume, 
Sporthallen, Schulschwimmbädern etc.) zu hören sein. Diese Anforderung ist zu gewährleisten und regelmäßig durch den Sachkosten-
träger bzw. die Schulleitung und Lehrkräfte im Rahmen von Alarmübungen zu überprüfen. 

Das Alarmsignal für den Brandfall muss den Lehrkräften, sonstigen Bediensteten der Schule und Schülerinnen und Schülern bekannt 
sein, ebenso die Standorte der Alarm- und Rettungseinrichtungen. 

Die Schulleitung hat entsprechende Unterweisungen vorzunehmen. 
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A.1 Organisieren eines sicheren Schulbetriebes 

o 1.1.47 Ist die Weiterleitung der Alarmierung an die Feuerwehr jederzeit sichergestellt? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Die Alarmierung im Brandfall innerhalb der Schule kann durch unterschiedliche Meldesysteme bzw. Meldeeinrichtungen erfolgen.  

Man unterscheidet hierbei Einrichtungen, die nur hausintern Alarm auslösen und solche, bei denen die Feuerwehr direkt alarmiert wird. 

Hausinterne Alarmierungseinrichtungen (z. B. Hausalarmanlagen, Haustelefon oder Boten) lösen einen schulinternen Alarm aus, der 
die unverzügliche Räumung der Schule zum Ziel hat. Bei diesen hausinternen Alarmierungseinrichtungen wird die Feuerwehr nicht 
automatisch verständigt. Dies bedeutet, dass durch die Schule eine gesonderte Meldung des Brandfalls an die Feuerwehrleitstelle 
(Telefon 112) erfolgen muss. Sonst wird zwar die Schule geräumt, die Feuerwehr wird jedoch nicht informiert. Die Schulleitung hat 
beim Vorhandensein hausinterner Alarmierungseinrichtungen durch entsprechende Anweisung zu regeln, wie und durch wen im 
Brandfall die Feuerwehr alarmiert wird. Weiter hat die Schulleitung entsprechende Unterweisungen vorzunehmen. 

Ist in der Schule ein so genannter Feuermelder (Direktmelder an die Feuerwehr) vorhanden oder erfolgt die Alarmierung der Feuer-
wehr über Festnetz- oder Mobiltelefone, ist die unverzügliche Verständigung der Feuerwehrleitstelle gewährleistet. In diesem Falle 
muss zusätzlich über hausinterne Alarmierungseinrichtungen (Hausalarm, Durchsage etc.) die unverzügliche Räumung der Schule 
veranlasst werden. Sonst kommt zwar die Feuerwehr, die Schule ist aber nicht geräumt. 

Die Schulleitung hat beim Vorhandensein solcher Alarmierungseinrichtungen durch geeignete Anweisung zu regeln, wie und durch 
wen im Brandfall der erforderliche Hausalarm ausgelöst wird.  

Weiter hat die Schulleitung entsprechende Unterweisungen vorzunehmen.  
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A.1 Organisieren eines sicheren Schulbetriebes 

o 1.1.48 Werden Lehrkräfte, Hausmeister, andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schülerinnen und Schüler regelmäßig über das richtige Verhalten im 
Alarmfall unterwiesen? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Im Brandfall ist, ohne den Erfolg eigener Löschversuche abzuwarten, unverzüglich Alarm auszulösen, die Feuerwehr und die zuständi-
ge Polizeidienststelle zu verständigen und gegebenenfalls die Räumung anzuordnen. 

Sofern nach Auslösung des Alarms die sichere Benutzung der Fluchtwege möglich ist (kein Feuer zu erkennen, Fluchtweg ist rauch-
frei), haben die Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, sonstige Personen, unter Zurücklassung aller Gegenstände (Ausnahme: wär-
mende Kleidung), klassenweise, zügig, aber ohne Hetze, das Gebäude unter Aufsicht der Lehrkräfte zu verlassen und die vereinbarten 
Sammelräume aufzusuchen.  

Jede Lehrkraft verlässt als Letzte den Unterrichtsraum und überzeugt sich beim Verlassen davon, dass keine Schülerinnen und Schü-
ler - auch nicht in Nebenräumen – zurückgeblieben sind.  

Die Türen und Fenster aller Räume sind zu schließen. 

Am Sammelplatz stellt jede Lehrkraft fest, ob ihre Klasse vollzählig ist. Sie kümmert sich sofort um eventuell fehlende Schülerinnen 
und Schüler und meldet diese zum frühestmöglichen Zeitpunkt der Schulleitung. Diese notiert fehlende Personen und meldet den 
Sachverhalt umgehend der Einsatzleitung (im Einzelfall kann die Meldung auch durch Krisenteammitglieder oder eine Lehrkraft erfol-
gen. 

Ist die Benutzung der Fluchtwege nicht mehr möglich, haben die Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler im Unterrichtsraum oder 
in einem anderen Raum, der mehr Sicherheit bietet, zu bleiben.  

Die Fenster und Türen sind erforderlichenfalls zu schließen. 

Zur schnelleren Rettung sollen sich die Eingeschlossenen am Fenster (z. B. durch Hochhalten von grünen Karten: noch alles in Ord-
nung oder rote Karten: Probleme, oder auf andere Weise) bemerkbar machen. Die Feuerwehr regelt alles Weitere  

Die Schulleitung erarbeitet, in Absprache mit der Feuerwehr, Anweisungen über das Verhalten im Brandfall und unterweist in regelmä-
ßigen Abständen (mindestens einmal jährlich) die Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte der Schule (Hausmeister, Schulsekretärin, 
Betreuungskräfte etc.).  

Die Lehrkräfte unterweisen regelmäßig (mindestens jährlich) die Schülerinnen und Schüler. 

Arbeitshilfen 
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A.1 Organisieren eines sicheren Schulbetriebes 

o 1.1.49 Wird in regelmäßigen Abständen eine Alarmübung durchgeführt und anschließend ausgewertet? 

Erläuterung Weitere Informationen 

In allen Schulen ist mindestens einmal jährlich eine Alarmübung durchzuführen.  

Die Alarmübung sollte zu Beginn eines Schuljahres stattfinden. Ihr hat eine Unterweisung sowohl der Lehrkräfte (durch die Schullei-
tung) als auch der Schülerinnen und Schüler (durch die Lehrkräfte) über das Verhalten bei einem Alarm vorauszugehen.  

Diese muss auch Verhaltensanweisungen für Schülerinnen und Schüler, die sich nicht im Klassenverband aufhalten, umfassen. 

Zur Alarmübung gehören: 

− die Auslösung des Alarms 

− die Räumung der Schule 

− das Sammeln der Schülerinnen und Schüler an den Sammelplätzen außerhalb des Schulgebäudes und Anwesenheitskon-
trolle durch die verantwortliche Lehrkraft 

− die Rückführung der Schülerinnen und Schüler in die Klassenräume. 

Der örtlichen Feuerwehr und Polizeidienststelle ist der Termin der Alarmübung vorab mitzuteilen.  

Die Schulleitung unterweist im Vorfeld der Alarmübung die Lehrkräfte und sonstige Bedienstete Hausmeister, Schulsekretärin, Betreu-
ungskräfte etc.) über das richtige Verhalten im Brandfall.  

Die Lehrkräfte unterweisen dementsprechend die Schülerinnen und Schüler. 

Während der Alarmübung beobachtet die Schulleitung (unter Einbindung des Krisenteams, Brandschutzbeauftragten, Sicherheitsbe-
auftragten) den Ablauf der Übung, hält eventuelle Mängel, Fehlverhalten oder Probleme fest und wertet diese aus. Im Anschluss an die 
Alarmübungen informiert die Schulleitung die Lehrkräfte und die sonstigen Bediensteten über positive und eventuelle negative Aspekte 
und bespricht Verbesserungsmöglichkeiten. 

Die Lehrkräfte besprechen anschließend mit den Schülerinnen und Schülern den Ablauf der Alarmübung und weisen ebenfalls auf 
positive und festgestellte negative Punkte hin. 

Arbeitshilfen 

Checkliste zum Brandschutz und zu Alarm-
übungen  
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A.1 Organisieren eines sicheren Schulbetriebes 

o 1.1.50 Finden regelmäßig Unterweisungen zum fachgerechten Umgang mit Feuerlöschern statt und werden diese dokumentiert? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Lehrkräfte und sonstige Bedienstete der Schule müssen durch die Schulleitung über die Standorte der Feuerlöscheinrichtungen (in der 
Regel handelt es sich hierbei um tragbare Feuerlöscher) informiert werden. 

Weiter muss dieser Personenkreis mit der fachgerechten Handhabung vorhandener Löscheinrichtungen vertraut sein bzw. vertraut 
gemacht werden.  

Hierzu gehört beispielsweise die regelmäßige (zumindest theoretische) Unterweisung darüber, welche Feuerlöscher für bestimmte 
Brandarten geeignet sind, wie diese richtig zu bedienen sind und welche Löschtaktik anzuwenden ist. 

Für die Unterweisung oder Schulung im Umgang mit Löscheinrichtungen sollte man sich bei der Organisation schulinterner oder 
schulübergreifender Fortbildungen mit dem Sachkostenträge absprechen, da auch dieser für seine Beschäftigten (z. B. Hausmeister) 
entsprechende Unterweisungen/Fortbildungen durchführen muss. 

Ansprechpartner für solche lokalen Veranstaltungen sind z. B. die örtliche Feuerwehr, Hersteller oder Fachfirmen für Feuerlöscher, die 
solche Unterweisungen (z. B. im Rahmen ohnehin stattfindender Überprüfungen oder Wartungsarbeiten) vielfach kostengünstig oder 
kostenneutral anbieten können. 

Arbeitshilfen 

Feuerlöscher (Brandklassen, Brandbekämp-
fung) 
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A.1 Organisieren eines sicheren Schulbetriebes 

o 1.1.51 Sind Betriebsanweisungen zum Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten, gefährlichen Stoffen vorhanden und bekannt? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Abhängig von der Schulart werden im Unterricht die unterschiedlichsten brennbaren Stoffe (vom Bastelkleber in der Grundschule bis 
zu hochexplosiven Gefahrstoffen in Berufsschulen) verwendet und dementsprechend auch gelagert. 

Weitere brennbare Stoffe können sich in Arbeitsbereichen der Haustechnik/des Hausmeisters sowie in Bereichen der Gebäudereini-
gung befinden. 

Um beim Umgang mit gefährlichen Stoffen (z. B. hochentzündlichen, leichtentzündlichen, brennbaren oder explosionsfähigen Stoffen) 
Gefährdungen von Personen und Brandgefahren zu vermeiden, sind entsprechende Betriebsanweisungen bereitzustellen oder ggf. zu 
erstellen. 

Anhand dieser Betriebsanweisungen sind die betreffenden Personen über den richtigen Umgang mit vorhandenen Gefahrstoffen zu 
unterweisen. 

Die Betriebsanweisungen sind in den entsprechenden Gebäudeteilen, Einrichtungen, Räumen etc. z. B. Fachräumen für den techni-
schen oder naturwissenschaftlichen Unterricht, Werkstätten, Laboratorien) an gut sichtbarer Stelle auszuhängen bzw. auszulegen.  

Erforderliche Betriebsanweisungen für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie sonstiges pädagogisches Personal sind von der 
Schulleitung bereitzustellen.  

Die Unterweisung hat ebenfalls durch die Schulleitung zu erfolgen bzw. ist von ihr zu veranlassen. 

Für notwendige Betriebsanweisungen von schulischen Beschäftigten des Sachkostenträgers (Hausmeister, Schulsekretärin, eigenes 
Reinigungspersonal) und deren Unterweisung ist der zuständige Sachkostenträger verantwortlich. 

Arbeitshilfen 

Betriebsanweisungen 
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